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RS OGH 1921/5/3 1Ob208/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1921

Norm

ZPO §575

Rechtssatz

Der Bestandgeber, der die im § 575 Abs 3 ZPO festgesetzte Frist zum Exekutionsantrag verstreichen ließ, kann

trotzdem auf Räumung des Bestandgegenstandes klagen, wenn er vor Ablauf dieser Frist dem Bestandnehmer

unzweideutig zu erkennen gegeben hat, daß er das Bestandverhältnis nicht fortsetzen wolle.
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